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RS OGH 1985/2/13 3Ob142/84
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.02.1985

Norm

ABGB §94

EheG §69 Abs2

EO §35 Af

Rechtssatz

Ist die Unterhatsverp6ichtung eines Ehegatten im Titel ausdrücklich auf die Dauer der (aufrechten) Ehe beschränkt,

also befristet, muß der auch nach der Scheidung unterhaltsberechtigte Ehegatte für den Scheidungsunterhalt einen

neuen Titel erwirken.
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